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Sozialverband Deutschland,  
Landesverband Schleswig-Holstein 
 
 
Einheitliche Ehrenamtspauschale 
 

Adressat: Schleswig-Holsteinischer Landtag, Landesregierung 
 
Antrag: 
Das 30. Altenparlament möge beschließen: 
Der Schleswig-Holsteinische Landtag und die Landesregierung werden aufgefordert, 
sich für eine einheitliche Ehrenamtspauschale einzusetzen – und zwar in Höhe der 
aktuellen Übungsleiterpauschale. 
 
Begründung: 
Politiker aller Parteien propagieren seit vielen Jahren die Bedeutung des Ehrenamts. 
Schon jetzt gibt es steuerliche Erleichterungen für ehrenamtlich tätige Bürgerinnen 
und Bürger in Form von Pauschalen: Eine generelle Ehrenamtspauschale in Höhe 
von 720 € pro Jahr sowie eine Übungsleiterpauschale über 2.400 € jährlich – diese 
allerdings nur für in Sportvereinen tätige Trainer und Betreuer. 
Um das Ehrenamt attraktiver und die steuerliche Behandlung einfacher zu machen, 
sollte dieses System auf eine einheitliche Pauschale zusammengeschnitten werden. 
Jedem ehrenamtlich Tätigen sollten pro Jahr 2.400 € eingeräumt werden, auf die 
keine Steuern und Sozialabgaben anfallen. 


